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1. Die Istanbul-Konvention 

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (sog. Istanbul-Konvention)1 ist für Deutschland am 1. Februar 2018 in 
Kraft getreten.2 Ziel der Konvention ist es unter anderen, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu 
schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu be-
seitigen.3 Die Konvention enthält aus diesem Grund auch Vorgaben über die Relevanz bestimmter 
Tatumstände für die Strafenhöhe. Artikel 46 der Konvention bestimmt insofern:  

  Artikel 46 - Strafschärfungsgründe 

  Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass die folgenden Umstände, soweit sie nicht bereits Tatbestandsmerk-
male darstellen, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des internen Rechts bei 
der Festsetzung des Strafmaßes für die nach diesem Übereinkommen umschriebenen Strafta-
ten als erschwerend berücksichtigt werden können: 

a  Die Straftat wurde gegen eine frühere oder derzeitige Ehefrau oder Partnerin im Sinne des 
internen Rechts beziehungsweise gegen einen früheren oder derzeitigen Ehemann oder 
Partner im Sinne des internen Rechts oder von einem Familienmitglied, einer mit dem 
Opfer zusammenlebenden Person oder einer ihre Autoritätsstellung missbrauchenden Per-
son begangen; […] 

Aus der Formulierung „berücksichtigt werden können“ ergibt sich, dass die Vertragsparteien an-
gehalten werden sollen, zu gewährleisten, „dass Richter und Richterinnen die genannten Straf-
schärfungsgründe abwägen können, ohne aber zu deren Anwendung verpflichtet zu sein“.4 

 

1 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt und erläuternder Bericht, Istanbul, 11.05.2011, deutsche Übersetzung abrufbar unter 
https://rm.coe.int/1680462535 (letzter Abruf – auch für alle weiteren Internetlinks – 12.04.2024). 

2 Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vom 5. April 2018 
(https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl218s0142.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl218s
0142.pdf%27%5D__1591714002817); Schutz von Frauen vor Gewalt, Deutschland ratifiziert Istanbul-Konven-
tion, Meldung vom 12.10.2017 (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/deutschland-ratifiziert-
istanbul-konvention/119928). 

3 So Artikel 1 Absatz 1 lit. a der Konvention. 

4 Vgl. Denkschrift zur IK, Bundestags-Drucksache 18/12037, S. 83 (https://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/18/120/1812037.pdf). 

https://rm.coe.int/1680462535
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl218s0142.pdf'%5D#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl218s0142.pdf'%5D__1591714002817
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl218s0142.pdf'%5D#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl218s0142.pdf'%5D__1591714002817
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl218s0142.pdf'%5D#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl218s0142.pdf'%5D__1591714002817
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/deutschland-ratifiziert-istanbul-konvention/119928
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/deutschland-ratifiziert-istanbul-konvention/119928
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812037.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812037.pdf
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2. Situation im deutschen Strafrecht 

2.1. Grundsätze der Strafzumessung 

Nach § 46 Absatz 1 Satz 1 des Strafgesetzbuchs (StGB)5 ist in Deutschland die Schuld des Täters 
Grundlage für die Zumessung der Strafe. Bei der Zumessung wägt das Gericht gemäß § 46 Absatz 
2 Satz 1 StGB die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei 
kommen nach § 46 Absatz 2 Satz 2 StGB namentlich die dort im Einzelnen aufgeführten Um-
stände in Betracht. Das Gericht muss gemäß § 267 Absatz 3 Satz 1 StPO6 in den Urteilsgründen 
die Umstände anführen, die für die Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind. Nach der 
Rechtsprechung soll „unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls vom Tatrichter 
zu entscheiden“ sein, „was als wesentlicher Strafzumessungsgrund anzusehen ist“.7 

Dem erläuternden Bericht zur Istanbul-Konvention zufolge ist verbindendes Element der in Arti-
kel 46 lit. a genannten Szenarien eine „Position als Vertrauensperson“, welche im Allgemeinen 
mit einer in der Vorschrift beschriebenen Beziehung einhergehe, „sowie der besondere psychi-
sche Schaden“, der Folge des Vertrauensbruchs sein könne, sofern im Rahmen einer solchen Be-
ziehung schwere Straftaten begangenen werden.8 Dieser Umstand kann ausweislich der Denk-
schrift zur Konvention nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) im Rahmen der 
Strafzumessung gemäß § 46 Absatz 2 StGB strafschärfend berücksichtigt werden.9 

2.2. Reform im Jahr 2023 

Mit dem „Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, 
Auflagen und Weisungen sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“ vom 26. Juli 202310 
wurde unter anderem auch § 46 Absatz 2 Satz 2 StGB geändert. So wurden „geschlechtsspezifi-
sche, gegen die sexuelle Orientierung gerichtete“ Beweggründe als ausdrückliche Beispiele für 
Umstände, die für die Strafzumessung erheblich sein können, eingefügt. Der Gesetzentwurf 
führte hierzu aus: 

 

5 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist (https://www.ge-
setze-im-internet.de/stgb/). Englische Übersetzung mit Stand 22. November 2021 abrufbar unter 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html. 

6 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt 
durch Artikel 13a des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist (https://www.ge-
setze-im-internet.de/stpo/index.html). Englische Übersetzung mit Stand 25. März 2022 abrufbar unter 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/index.html. 

7 BGH, Urteil vom 02.08.2012, Az. 3 StR 132/12, NStZ-RR 2012, 336, 337. 

8 Erläuternder Bericht zur IK, RNC 236 (https://rm.coe.int/1680462535). 

9 Denkschrift zur IK, Bundestags-Drucksache 18/12037, S. 83 (https://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/18/120/1812037.pdf); vgl. auch Kinzig, in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 30. Auf-
lage 2019, § 46 Rn. 18, 23. 

10 BGBl. 2023 I Nr. 203 vom 02.08.2023 (https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/203/VO.html). 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/index.html
https://rm.coe.int/1680462535
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812037.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812037.pdf
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/203/VO.html
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  „Straftaten, die durch das Geschlecht des Opfers oder seine sexuelle Orientierung motiviert 
sind, haben erhebliche praktische Relevanz. Nicht nur die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen 
innerhalb von Partnerschaften ist in den letzten Jahren gestiegen, auch von Hassreden, na-
mentlich im Internet, sind Frauen in spezifischer Weise betroffen. (…) Zwar können bereits 
heute auf das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung des Opfers bezogene Hassmotive im 
Rahmen des § 46 StGB als ‚menschenverachtende‘ Beweggründe strafschärfend berücksichtigt 
werden. Diese Vorgabe soll jedoch bekräftigt und verstärkt werden.“11 

In der Gesetzesbegründung wird explizit auf die Istanbul-Konvention Bezug genommen: Ob-
gleich das zuvor geltende Recht bereits konventionskonform gewesen sei, seien „in der Rechts-
praxis bei der angemessenen Ahndung von solchen Taten auch Defizite erkennbar“.12 Die Geset-
zesbegründung führt aus: 

  „Grundsätzlich ermöglicht zwar bereits das geltende Recht die strafschärfende Berücksichti-
gung von Motiven, die sich z. B. auf Hass gegen Frauen oder homosexuelle Menschen richten. 
Denn nach § 46 des Strafgesetzbuches (StGB) hat das Gericht bei der Strafzumessung ‚die Be-
weggründe und die Ziele des Täters‘ zu berücksichtigen, ‚besonders auch sonst menschenver-
achtende‘, und es ist allgemein anerkannt, dass Motive, die sich gegen das Geschlecht, ein-
schließlich der geschlechtlichen Identität, oder die sexuelle Orientierung des Opfers richten, 
unter die sonstigen menschenverachtenden Beweggründe fallen (vgl. Bundestagsdrucksache 
19/17741, S. 19). Diese Vorgabe hat jedoch, gerade bei Straftaten zu Lasten von Frauen, die 
durch eine Partnerbeziehung zwischen Täter und Opfer und/oder der Vorstellung ge-
schlechtsbezogener Ungleichwertigkeit als Motivationsgrundlage geprägt sind, bislang nur be-
schränkten Einfluss auf die Rechtspraxis gehabt (…). Um ein klares Zeichen gegen Hasskrimi-
nalität auch im Hinblick auf Frauen und LSBTI-Personen zu setzen und vor allem die Bedeu-
tung der Gleichwertigkeit der Geschlechter sowie der Freiheit des Auslebens der eigenen se-
xuellen Orientierung hervorzuheben, sollen entsprechende Beweggründe nun auch ausdrück-
lich im Katalog des § 46 Absatz 2 Satz 2 StGB genannt werden.“13 

3. Strafbarkeit von „Femiziden“ 

Der Begriff „Femizid“ findet im deutschen Recht keine Verwendung.14 Nach einem verbreiteten 
Begriffsverständnis soll er die „Tötung von Frauen durch Männer, weil sie Frauen sind“ bezeich-
nen.15 Solche Taten werden vom deutschen Strafrecht ohne Ansehung der Geschlechtszugehörig-
keit von Täter und Opfer bei vorsätzlichem Handeln als Totschlag (§ 212 StGB) oder – bei 

 

11 BT-Drs. 20/5913, S. 1 (https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005913.pdf). 

12 BT-Drs. 20/5913, S. 16. 

13 BT-Drs. 20/5913, S. 19. 

14 Vgl. Montenegro, Femizid und Strafrecht, JZ 2023, S. 549. 

15 Montenegro, Femizid und Strafrecht, JZ 2023, S. 549, 550. Kritisch u. a. Frommel, „Femizide“ in Deutschland – 
Plädoyer für eine Änderung des § 211 StGB, NK 2023, S. 124, 125. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005913.pdf
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Hinzutreten eines Mordmerkmales – als Mord (§ 211 StGB) erfasst. Für die Strafzumessung gel-
ten die unter Gliederungspunkt 2 dargestellten Gesichtspunkte. 

 

*** 
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